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Gesamtbeurteilung Monitoringbericht, Zusammenfassung 

und FAR 

Die Verifizierung des Programms hat folgende Resultate ergeben: 

− Die Unterlagen für den Monitoringbericht und die unterstützenden Dokumente sind vollständig und 

konsistent, so dass Aussagen und Berechnungen transparent und nachvollziehbar sind. 

− 1 FAR aus der Verfügung der letzten Monitoringperiode konnte einer Lösung zugeführt werden.  

− Das Programm wurde so umgesetzt, wie in der Programmbeschreibung beschrieben, und hat 

gegenüber der letzten Monitoringperiode keine wesentliche Veränderung erfahren.  

− Die Verantwortlichkeiten sind im Monitoringbericht angemessen beschrieben und werden 

wahrgenommen. 

− Die Messmethode zur Bestimmung der Emissionsminderungen im Monitoringbericht ist 

angemessen, hinreichend genau. Sie wurde verbessert mit einem Durchflussmesser «VISION 

2008 4F17» anstatt der «Kübelmethode». 

− Die Berechnungen der Programmemissionen und der Emissionen der Referenzentwicklung sind 

korrekt und vollständig; beschrieben im Monitoringbericht. Alle verwendeten Annahmen sind 

korrekt und belegt. Das Resultat der Berechnung ist jeweils korrekt und nachvollziehbar. 

− Um die Corona-Pandemie zu berücksichtigen wurden die erzielten Emissionsverminderungen mit 

einem einmaligen (Jahre 2020 und 2021) Abschlagfaktor von 22% reduziert (vgl. Kapitel 3.3).  

− Sämtliche Fragen (6 CARs) konnten während der Verifizierung geklärt werden.  

Es wurde 2 FARs formuliert. 

− Das Programm erwirtschaftet keine Erträge.  

− Eine angepasste Programmbeschreibung ist unseres Erachtens nicht notwendig. 

− Das Programm ist ohne Erlös aus dem Verkauf der Bescheinigungen nicht wirtschaftlich. 

Die Verifizierungsstelle bestätigt hiermit, dass das folgende Programm mithilfe des Monitoringberichts, 

aller notwendigen zusätzlichen Dokumente gemäss Anhang A1 und gemäss den Vollzugs-

Mitteilungen UV-1315 (3. aktualisierte Auflage 2017) und UV-2001 (3. aktualisierte Auflage 2022) des 

BAFU verifiziert wurde: 

Programm Wandbrausen Schweiz  

Die Evaluation des Programms hat folgende Emissionsverminderung ergeben:  

 [t CO2eq] Bemerkung 

Insgesamt erzielte 

Emissionsverminderung 

01.01.2020 bis 31.12.2021 

2020: 122 

2021: 154 

Total: 276 

 

Davon Emissionsverminderungen 

die laut Abschnitt 3.2 besonders zu 

berücksichtigen sind  

2020: 3 

2021: 3 

Total: 6 

Kunsteisbahn Frauenfeld 

siehe CAR 2 

Emissionsverminderungen, die von 

der Verifizierungsstelle zur 

Ausstellung empfohlen werden 

(01.01.2020 bis 31.12.2021) 

2020: 122 

2021: 154 

Total: 276 

Inwieweit die 

Emissionsverminderungen der 

Kunsteisbahn Frauenfeld dem 

Programm 0149 angerechnet 

werden können, liegt im 

Ermessen vom BAFU. 

 

Für das nächste Monitoring empfiehlt die Verifizierungsstelle die folgenden Forward Action Request 

(FAR): 
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FAR 1 Erledigt   

Ref. Nr. 

3.3.9 

Allfällige Eichungen / Kalibrierungen für jeden dynamischen Parameter sind weiterhin 

gültig (mit Beleg oder wenn zugelassen mit Plausibilisierung). 

Frage (13.07.2022) 

Im Monitoringbericht (Parameter FDrefx,t und DFprogx,t) wird kein Kalibrierungsablauf verlangt (NA).  

1) Für die nächsten Monitoringperioden wird der Durchflussmesser mindestens alle zwei Jahre 

kalibriert. Im nächsten Monitoringbericht muss bei den Parametern  FDrefx,t und DFprogx,t  der 

Kalibrierungsablauf entsprechend angepasst werden. 

2) Für die nächste Monitoringperiode wird der Durchflussmesser kalibriert. 

 

FAR 2 Erledigt   

Ref. Nr. 

3.3.25 

Die in der entsprechenden Monitoringperiode im Programm enthaltenen Vorhaben sind 

vollständig und nachvollziehbar dokumentiert. 

Auf Grund der überschaubaren Anzahl Vorhaben sollen im Folgejahr alle neuen Vorhaben verifiziert 

werden (keine Stichprobe). 

Ein Vor-Ort-Besuch soll beim Vorhaben «Winter World» (Vorhaben 26) durchgeführt werden. 

 

 

Fachexperte Rudolf Brodbeck 

+41 79 354 23 36 

rudolf.brodbeck@swissclimate.ch 

Bern, 

05.09.2022 

 

Qualitätsverantwortliche Luka Blumer 

+41 31 343 03 51 

luka.blumer@swissclimate.ch 

Bern, 

12.09.2022 

 

Gesamtverantwortlicher Othmar Hug 

+41 31 343 03 43 

othmar.hug@swissclimate.ch 

Bern, 

26.09.2022 
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1 Angaben zur Verifizierung 

1.1 Verwendete Unterlagen 

Version und Datum der 

Programmbeschreibung 

Version V2.1 vom 12.04.2017 [1] 

Version und Datum des 

Validierungsberichts 

Validierung: Version 6 vom 12.02.2016 [4] 

Revalidierung: Version 1.0 vom 28.04.2017 [4.1] 

Version und Datum des 

Monitoringberichts 

Version V2 vom 25.08.2022 [2.1] 

Verfügung Eignungsentscheid: 

Datum 

Validierung: 15.11.2016  

Revalidierung: 08.06.2017  

Ortsbegehung: Datum 17.08.2022 (Vorhaben 8) 

Verwendete Liste der 

abgabebefreiten Unternehmen: 

Stand 

Liste Anlagen mit CO2-Abgabebefreiung – Gebäudeprogramm, 

Stand am 31.01.2022 [D1] 

 

Weitere verwendete Unterlagen, auf denen die Verifizierung beruht, sind in Anhang A1 des Berichts 

aufgeführt. 

1.2 Vorgehen bei der Verifizierung 

ZIEL DER VERIFIZIERUNG 

Ziel der Verifizierung ist es insbesondere zu 

− Prüfen, ob die nachgewiesenen Emissionsverminderungen die Anforderungen von Art. 5 (bei 

Programmen auch 5a) CO2-Verordnung erfüllen 

− Prüfung, ob Angaben zum tatsächlich umgesetzten Projekt/Programm vollständig und konsistent 
sind 

− Prüfung der korrekten Erhebung und Darstellung aller relevanten Daten gemäss 
Monitoringkonzept  

− Prüfung der während des Monitorings verwendeten Messeinrichtungen (Protokolle von 

Kalibrierung und Wartung) 

− Prüfung, dass die verwendeten Technologien, Anlagen etc. dem Monitoringkonzept entsprechen 

− Prüfung der Berechnung der tatsächlich erzielten Emissionsverminderung 

BESCHREIBUNG DER GEWÄHLTEN METHODEN 

Diese Verifizierung basiert auf den Anforderungen der CO2-Verordnung [VD 1] sowie den Vorgaben 

des BAFU [VD 2]. Sie folgt dem Leitfaden der Geschäftsstelle Kompensation [VD 3] und basiert auf 

Best Practice Anleitungen. Die Grundlagen und Referenzen, auf denen die Verifizierung beruht, sind 

in Anhang A1 des Berichts aufgeführt.  

BESCHREIBUNG DES VORGEHENS / DURCHGEFÜHRTE SCHRITTE 

Die Swiss Climate AG befolgte während der Verifizierung/Validierung die Anforderungen des BAFU an 

eine Verifizierung. Swiss Climate wendet Standard Auditing-Techniken an, um die Richtigkeit, 

Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Konsistenz, Transparenz und Konservativität der von den 

Projekten/Programmen erhaltenen Informationen zu beurteilen, beinhaltend wenn angebracht, aber 

nicht limitiert auf 
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− die Prüfung der Unterlagen, einschliesslich Überprüfung von Daten und Informationen, um die 

Richtigkeit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit von Informationen zu gewährleisten; 

− Verifizierung mittels Verifizierungscheckliste und Berichtsvorlage; 

− Cross Checks von Programminformationen mit vergleichbaren Informationsquellen zur 

Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung; 

− Follow-up-Massnahmen (Telefonate, Interviews, Korrespondenz), um notwendige Klärungen und 

Korrekturen in den Monitoringbericht einfliessen zu lassen (CR, CAR, FAR); 

− ggf. Ortsbegehung; 

− Bereinigung von CR, CAR und FAR; 

− eine unabhängige Review des Verifizierungsberichts; 

− die abschliessende Beurteilung des Programms hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen von 

Artikel 5 resp. Art. 5a der CO2-Verordnung; 

− Qualitätssicherung. 

BESCHREIBUNG DES VORGEHENS ZUR QUALITÄTSSICHERUNG 

− In Anlehnung an ISO 14064-2 beachtet die Verifizierung/Validierung die folgenden Grundsätze: 

o Relevanz; 

o Vollständigkeit; 

o Konsistenz; 

o Genauigkeit; 

o Transparenz; 

o Konservativität. 

− Prüfung der formalen Korrektheit der verwendeten und einzureichenden Unterlagen inkl. 

vorliegenden Berichts 

− Technische Review durch Qualitätsverantwortlichen, der beim BAFU als solcher registriert ist 

− Sicherstellung der ordentlichen Archivierung aller Unterlagen 

− Prozesse und Zuständigkeiten 

1.3 Unabhängigkeitserklärung 

Der vom BAFU zugelassene interne oder externe Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom 

BAFU als Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen Swiss Climate AG die 

Verifizierung dieses Programms 0149 Programm Wandbrausen Schweiz. 

Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle (VVS) bestätigen, dass sie – abgesehen 

von ihren Leistungen im Rahmen der Validierung/Verifizierung – von den betroffenen Organisationen 

(insbesondere vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und den Betreibern der einzelnen 

Projekten, sofern es sich um ein Programm handelt) sowie deren Beratern unabhängig sind. 

Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu: 

− keine Projekte oder Programme zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren 

Entwicklung1 sie beteiligt war; 

− bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts oder eines Programms keinen Fachexperten, 

Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an 

der Entwicklung desselben Projekts beteiligt war; 

− keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der 

Verifizierung einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der Validierung des Projekts oder 

Programms beteiligt gewesen ist; 

 

1 Explizit, aber nicht abschliessend gelten die Erstellung von Gesuchsunterlagen  sowie die Beratung von Erstellern von 
Gesuchsunterlagen als Beteiligung an der Entwicklung. Die Erstellung eines Monitoringberichts gilt ebenfalls als Entwicklung. 



 

 

Verifizierungsbericht Swiss Climate         7/31 

− keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der Validierung 

einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der letzten Verifizierung des Projekts oder 

Programms beteiligt gewesen ist; 

− keine Validierungen und Verifizierungen für Auftraggeber durchzuführen, für die sie an der 

Entwicklung vom gleichem Projekttyp beteiligt war2; 

− keine Projekte oder Programme für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine 

Beratung oder ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung 

durchgeführt3 oder für die sie eine Beratung im Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK 

durchgeführt hat4; 

− die betroffenen Organisationen im Rahmen der Validierung und Verifizierung nicht zu beraten, 

sondern eine unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die 

betroffenen Organisationen nicht derart beraten werden, dass die Menge an anrechenbaren 

Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird. 

Die VVS stellt sicher, dass auch der beauftragte Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche sowie die von ihm mandatierten externen Fachexperten die vorangehenden 

Anforderungen erfüllen. 

Der Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Veri-

fizierungsstelle bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im 

Rahmen der Validierung/Verifizierung – vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen 

Beratern unabhängig sind. 

1.4 Haftungsausschlusserklärung 

Die Informationen bzw. Unterlagen, welche von Swiss Climate für die Verifizierung des Programmes 

verwendet wurden, stammen entweder vom Auftraggeber oder von Quellen, die Swiss Climate unter 

Aufwendung der üblichen Sorgfalt als zuverlässig eingestuft hat. Swiss Climate schliesst im gesetzlich 

zulässigen Ausmass die Haftung und jeglichen Ersatz von Schäden und Mangelfolgeschäden für die 

Genauigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit der vom Auftraggeber zur 

Verfügung gestellten oder der aus zuverlässig eingestuften Quellen erhaltenen Informationen und 

Unterlagen aus. Dieser Haftungsausschluss erfasst gleichermassen sämtliche auf der Grundlage 

dieser Informationen und Unterlagen von Swiss Climate gelieferten Arbeitsergebnisse wie z.B. 

Produkte, Berichte, Empfehlungen oder Schlussfolgerungen.  

 

 

 

2 Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x 
durchführen, wenn es bereits das Projekt B des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x entwickelt hat. Das Unternehmen dürfte 
hingegen ein Projekt C des Projekttyps 7.1 für den Auftraggeber x validieren. 

3 Dies betrifft Unternehmen, die mit oder ohne einen Vertrag mit der EnAW oder der act Beratungsleistungen bei der Festlegung 
von Zielen im nonEHS-Bereich erbringen. 

4 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/peik  
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und ausreichend begründet. 

2.3.6 Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der 

Programmbeschreibung sind im Monitoringbericht 

(Kapitel 1.1 des Monitoringberichts) dokumentiert und 

nachvollziehbar beschrieben (Hinweis: Die inhaltliche 

Korrektheit der Anpassungen soll in den jeweiligen 

thematischen Blöcken geprüft werden). 

 x  

2.3.7  

 

FARs aus dem Eignungsentscheid oder letzten 

Verfügung zur Bescheinigung der erzielten 

Emissionsverminderungen sind in Kapitel 1.2 des 

Monitoringberichts vollständig aufgeführt (Hinweis: 

Die inhaltliche Korrektheit der FARs soll in den 

jeweiligen thematischen Blöcken geprüft werden). 

 x  

 

Die Gesuchsunterlagen zusammen mit dem vorliegenden Verifizierungsbericht sind vollständig und 

entsprechen den Vorgaben des BAFU. Insbesondere sind die inhaltlichen Anforderungen an den 

Monitoringbericht erfüllt (vgl. [VD2]). Der erwähnte Gesuchsteller (2.1) ist nach wie vor identisch mit 

dem ursprünglichen Gesuchsteller. 

Die Aussagen im Monitoringbericht sind vollständig, konsistent, klar und nachvollziehbar.  
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VD 1 Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung), SR 641.711, 

Stand am: 01. Januar 2017 

VD 2 Bundesamt für Umwelt (Hg.) 2013: Projekte und Programme zur 

Emissionsverminderung im Inland. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als 

Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung (3. aktualisierte Ausgabe). Stand Januar 2017. 

VD 3 BAFU (Hrsg.) 2022: Validierung und Verifizierung von Projekten und Programmen im 

Inland. Emissionsverminderung oder Erhöhung der Senkenleistung. Ein Modul der 

Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. 3. aktualisierte 

Auflage 2022. Erstausgabe 2020. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 

2001. 

  

D 1 Liste Anlagen mit CO2-Abgabebefreiung – Gebäudeprogramm, Stand am 31.01.2022 
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A2 Frageliste zur Verifizierung  

CLARIFICATION REQUESTS (CR) 

Keine CR’s 

CORRECTIVE ACTION REQUESTS (CAR) 

CAR 1 Erledigt  x 

Ref. Nr. 

3.1.7 

Die Angaben zur Umsetzung der einzelnen, neu aufgenommenen Vorhaben sind 

beschrieben und mit entsprechenden Dokumenten belegt. Allfällige Abweichungen sind 

nachvollziehbar begründet und angemessen. 

Frage (15.07.2022) 

Die Im Kapitel 2.2.2 des Monitoringberichts beschriebene Datenbank 

«220530_0149_PWCH_Programmformulare.7z» liegt dem Auditor nicht vor.  

Bitte die unterschriebenen Anmeldeformulare, Erfassungsformulare und Messprotokolle für die 

Programmteilnehmer aller 11 neuen Vorhaben an den Auditor. 

Antwort Gesuchsteller (20.07.2022) 

Wurde am 01.06.2022 durch Herrn Wick per Email übermittelt (siehe Anlage 

«220530_PWCH_Dokumente_Verifizierung.7z», Anhang 3.). 

Frage (16.08.2022) 

Mit dem Programm «The Unarchiver» konnten die .7z-Dateien geöffnet werden und somit liegt die 

Datei «220530_0149_PWCH_Programmformulare» [8] nun vor. 

Im Arbeitsblatt «Zusammenfassung Daten» [7] stimmen folgende Angaben nicht mit dem belegenden 

Erfassungsblatt überein: 

1) Beim Vorhaben 18 die Anzahl Brausen (12 anstatt 14) 

2) Beim Vorhaben 27 die Anzahl Brausen (24 anstatt 20) 

3) Beim Vorhaben 25 sind 294 Tage Nutzung bei 207 Brausen eingetragen. Dies ergibt 60'858 

Nutzungen pro Jahr. Es sind aber noch nicht alle Brausen montiert, nur 15. Das belegende 

Erfassungsblatt weist 314 Tage Nutzung aus. Bitte erklären Sie die Berechnung und machen allfällig 

nötige Korrekturen. 

Antwort Gesuchsteller (25.08.2022) 

1) und 2) Angaben in Datei 220825_0149_PWCH_Programmdatenbank_v2_sinum.xlsx angepasst. 

Keine Auswirkungen auf die Emissionsberechnungen. 

3) Fehler in Berechnung (Interpretation EF), angepasste Berechnung gemäss Erfassungsformular wie 

folgt: 28'800 Nutzungen / (42 Wochen x 7 Tage) = 98 Duschgänge pro Tag für die erste Phase (Der 

Rest wird dieses Jahr umgerüstet). In Programmdatenbank angepasst. 

Fazit Verifizierer 

1) Die Anzahl Brausen beim Vorhaben 18 wurde auf 12 angepasst. OK 

2) Die Anzahl Brausen beim Vorhaben 27 wurde auf 24 angepasst. OK 

3) Die Berechnung des Vorhabens 25 ist nun korrekt und der Wert wurde in der Programmdatenbank 

mit 98 Duschgängen angepasst. OK 

Die Änderungen finden sich in [7.1]. CAR 1 geschlossen. 
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CAR 2 Erledigt  x 

Ref. Nr. 

3.2.4 

Das Projekt/Programm hat Schnittstellen zu Unternehmen, die von der CO2-Abgabe 

befreit sind. Die Unternehmen sind mit ihrer Adresse aufgelistet und idealerweise die 

damit verbundenen Emissionsverminderungen separat ausgewiesen.  

Frage (15.07.2022) 

1) In der BAFU Liste der Anlagen mit CO2-Abgabebefreiung vom 31.01.2022 sind 2 Anlagen 

aufgelistet: 

  

  

Stimmen diese Anlagen mit einem Vorhaben im vorliegenden Programm überein? 

2) Bitte den allgemeinen Text (der in der Programmbeschreibung schon enthalten ist) in Kapitel 3.2 

des Monitoringberichts durch eine Aussage zu 1) ersetzen. 

Antwort Gesuchsteller (20.07.2022) 

1) Da diese Liste nicht öffentlich verfügbar ist, konnte der Programmbetreiber keine weiteren 

Anlagen als von der CO2-Abgabe befreit erkennen. Zudem erfolgte die Umrüstung der 

Kunsteisbahn im 2017 und die erzielten Emissionsminderungen wurden bereits im letzten 

Monitoring angerechnet. Somit geht der Programmbetreiber davon aus, dass die 

Emissionsminderungen dem Programm weiterhin gut geschrieben werden. 

2) Keine Ergänzung möglich, da Liste nicht verfügbar (siehe dazu auch 1). 

Frage (16.08.2022) 

Aus der Antwort des Gesuchstellers kann interpretiert werden, dass das Vorhaben  

(Vorhaben 2) betroffen ist. 

Wie der Gesuchsteller richtig erwähnt ist die Liste der Anlagen mit CO2-Abgabebefreiung vom 

31.01.2022 nicht öffentlich zugänglich. 

Die diesbezügliche Anforderung vom BAFU ist, dass das Unternehmen mit ihrer Adresse aufgelistet 

ist und idealerweise die damit verbundenen Emissionsverminderungen separat ausgewiesen werden. 

Bitte den allgemeinen Text in Kapitel 3.2 des Monitoringberichts entsprechend anpassen. 

Antwort Gesuchsteller (25.08.2022) 

Text wurde in Kapitel 3.2 angepasst. 

Fazit Verifizierer 

Im Kapitel 3.2 ist nun die  erwähnt. Die  hat gemäss 

Programmdatenbank [7.1], Arbeitsblatt Berechnungen, Emissionseinsparungen von 4.2 t CO2eq pro 

Jahr. Inwieweit dies beim Programm 0149 berücksichtigt werden muss liegt im Ermessen vom BAFU. 

CAR 2 geschlossen 

 

CAR 3 Erledigt  x 

Ref. Nr. 

3.3.9 

Allfällige Eichungen / Kalibrierungen für jeden dynamischen Parameter sind weiterhin 

gültig (mit Beleg oder wenn zugelassen mit Plausibilisierung).  

Frage (15.07.2022) 

1) Im erwähnten (Monitoringbericht Seite 11, Parameter FDrefx,t und DFprogx,t) Datenblatt VIS-DS-

03783-EN-02 ist das Badgermeter 56500-166-4F17 nicht enthalten. Bitte passendes Datenblatt an 

den Auditor. 

2) Wird bei allen 27 Vorhaben mit demselben Messgerät  gemessen? 

Wenn nein; bitte definieren bei welchem Vorhaben welches Messgerät (inkl. Kalibrierstatus) 

eingesetzt wird. 
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3) Bitte den Text im Monitoringbericht Seite 11, Parameter FDrefx,t und DFprogx,t entsprechend 

anpassen. 

Antwort Gesuchsteller (20.07.2022) 

1) https://www.conrad.com/p/badger-meter-flow-meter-2008-4f22-56500-166-4f22-operating-voltage-

range-2-55-v-dc-reading-range-1-25-lmin-1-p-1618556 

2) Ja, Durchfluss Programmwandbrause wird immer mit dem Badgermeter gemessen. Siehe Anhang 

5: 220511_Messgeraet_Bestaetigung.pdf. 

3) Angepasst.  

DFrefx,t:_ «Für die Messung der Durchflussmenge wird seit November 2019, falls technisch 

möglich, immer ein neues Messgerät (  ) verwendet.» 

DFprogx,t: «Für die Messung der Durchflussmenge der Programmwandbrausen wird seit 

November 2019 ausschliesslich ein neues Messgerät (  ) 

verwendet.» 

Frage (16.08.2022) 

1) Im angegebenen Pfad ist ein Gerät   nicht enthalten. 

Stimmt die Bezeichnung des Durchflussmessers vielleicht mit «VISION 2008 4F17» (im 

mitgeschickten Datenblatt vorhanden) überein? 

2) Ja, Durchfluss Programmwandbrause wird immer mit dem Badgermeter gemessen akzeptiert. OK 

3) Bitte den Text im Monitoringbericht Seite 11, Parameter FDrefx,t und DFprogx,t gegebenenfalls 

entsprechend anpassen mit der Bezeichnung und der Seriennummer  

Antwort Gesuchsteller (25.08.2022) 

1) Ja, die Bezeichnung stimmt überein. 

3) Text wurde auf Seite 13 und 14 angepasst. 

Fazit Verifizierer 

Die exakte Bezeichnung des Durchflussmessers wurde abgeklärt und am Vor Ort Audit überprüft. Sie 

lautet  

1) Das Datenblatt [ND2] entspricht dem eingesetzten Messgerät. OK 

2) Die für die Berechnungen erforderlichen Durchflussmessungen werden mit diesem Messgerät 

gemacht. Zusätzlich besprochen am Vor Ort Audit. OK 

3) Der Text im Monitoringbericht Kapitel 4.3.2 wurde entsprechend ergänzt. Für die Messungen 

der Parameter FDrefx,t und DFprogx,t wird seit November (sofern technisch möglich) der 

Durchflussmesser  verwendet. OK 

CAR 3 geschlossen 

 

CAR 4 Erledigt  x 

Ref. Nr. 

3.3.9 

Allfällige Eichungen / Kalibrierungen für jeden dynamischen Parameter sind weiterhin 

gültig (mit Beleg oder wenn zugelassen mit Plausibilisierung).  

Frage (15.07.2022) 

Im Monitoringbericht Seite 11 (Parameter FDrefx,t und DFprogx,t) wird kein Kalibrierungsablauf 

verlangt (NA). Gemäss Mail vom 07.02.2022 Aqua Art (ND4) gibt es keine individuellen 

Kalibrierungsprotokolle pro Gerät; jedoch kann der Hersteller sicherstellen, dass das Gerät 

einwandfrei funktioniert. Der Hersteller empfiehlt eine Kalibrierung in regelmässigen Abständen.  

1) Für die obigen Aussagen liegt kein Beleg des Herstellers vor. Bitte Beleg des Herstellers, der 

diese Aussagen bestätigt, an den Auditor. 

2) Die rudimentäre Kalibrierung mit Eimer + Stoppuhr ist kein Ersatz für eine offizielle Kalibrierung, 

die auf einem offiziellen Norm Mass beruht. Bitte legen Sie ein offizielles Kalibrierintervall fest 
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(siehe FAR 1). 

3) Bitte belegen Sie die eigenen, manuellen Kalibrierungen mittels Eimer + Stoppuhr, so dass 

ersichtlich ist, dass das Gerät während der Monitoringperiode einwandfrei funktioniert hat. 

Antwort Gesuchsteller (20.07.2022) 

1) ND4: Es ist davon auszugehen, dass ND4 diese Email «Re Validierungen und Verifizierungen 

KOP 2022.msg» ist. Diese Email enthält die Zusammenfassung der Emails zwischen Aqua Art 

und dem Hersteller. In der Anlage die Mailkorrespondenz zwischen Aqua Art und dem Hersteller 

(siehe Email «Re WG {EXTERNAL} Anfrage Badger Meter ILR7XX  

ref_00D50JKYa._5003t1YDJL8ref »).  

2) Gemäss Aqua Art und deren Erfahrung in tausenden Messungen in der Praxis gibt es neben dem 

Badgermeter nichts genaueres und für alle nachvollziehbares als den «Chübelitest», 

insbesondere, da eine auf den Milliliter genaue Präzision aufgrund der naturgemässen 

Druckschwankungen in Leitungssystemen eine Momentaufnahme wäre (siehe Email «WG 

Referenz des Geschäftsführers VHF-GSK zum Eichen des Messgeräts.msg»). Bitte FAR1 

streichen, da eine millilitergenaue Messung (siehe obige Erklärung) nicht möglich ist. 

3) Beleg siehe Email «Durchfluss messen mit Video.msg». 

Frage (16.08.2022) 

1) Im Mailverkehr (Re_ WG_ {EXTERNAL} Anfrage Badger Meter ILR7XX [ 

ref__00D50JKYa._5003t1YDJL8_ref ], [ND7]) werden die obigen Aussagen bestätigt. OK 

2) Gemäss Mailverkehr (Re_ WG_ {EXTERNAL} Anfrage Badger Meter ILR7XX [ 

ref__00D50JKYa._5003t1YDJL8_ref ], [ND7]) handelt es sich beim verwendeten 

Durchflussmesser um eine «low cost» Turbine, die vor Auslieferung einer 100% Kontrolle und 

Kalibrierung unterzogen wurde. Der Lieferant bestätigt auch, dass zum Zeitpunkt der 

Auslieferung diese Turbine einwandfrei funktioniert hat. Daher sind die bisherigen Messungen 

akzeptiert.  

Der Lieferant empfiehlt aber eine regelmässige Kalibrierung, im Normalfall alle 2 Jahre. Bitte 

legen Sie ein offizielles Kalibrierintervall fest (siehe FAR 1). 

3) Als Beleg ist das Email «Durchfluss messen mit Video.msg» nicht geeignet. Als Beleg werden 

die Protokolle mit den Messdaten der eigenen, manuellen Kalibrierungen mittels Eimer + 

Stoppuhr verstanden, so dass ersichtlich ist, dass das Gerät während der Monitoringperiode 

einwandfrei funktioniert hat. 

Antwort Gesuchsteller (25.08.2022) 

2) Ok. Für die nächsten Monitoringperioden wird der Badgermeter mindestens alle zwei Jahre 

kalibriert. 

3) Ok.  

Fazit Verifizierer 

1) Es gibt keine individuellen Kalibrierungsprotokolle pro Gerät; jedoch kann der Hersteller 

sicherstellen, dass das Gerät einwandfrei funktioniert (gemäss Mail vom 07.02.2022 Aqua Art 

[ND4]). Gemäss Mailverkehr ([ND7]) handelt es sich beim verwendeten Durchflussmesser um 

eine «low cost» Turbine, die vor Auslieferung einer 100 % Kontrolle und Kalibrierung unterzogen 

wurde. Der Lieferant bestätigt auch, dass zum Zeitpunkt der Auslieferung diese Turbine 

einwandfrei funktioniert hat. Daher sind die bisherigen Messungen akzeptiert. 

2) Am Vor Ort Audit waren sich alle Anwesenden einig, dass die Eimer + Stoppuhr Methode keine 

zuverlässigen Resultate bringt, da der Putzkessel nicht geeicht ist. Die Methode wäre ansonsten 

akzeptabel. Diese Methode wird nur im begründeten Notfall verwendet. Der Gesuchsteller wird 

das Messgerät  mindestens alle zwei Jahre kalibrieren. Im 

nächsten Monitoringbericht muss bei den Parametern  FDrefx,t und DFprogx,t  der 

Kalibrierungsablauf entsprechend angepasst werden (siehe FAR 1). OK 

3) Die Protokolle mit den Messdaten der eigenen, manuellen Kalibrierungen mittels Eimer + 

Stoppuhr liegen nicht vor. Die Protokolle sind als Beleg nicht mehr nötig, da der Lieferant das 
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einwandfreie funktionieren des Messgerätes bestätigt hat. OK 

CAR 4 geschlossen 

 

CAR 5 Erledigt  x 

Ref. Nr. 

3.3.2 

Die Monitoringmethode ist nachvollziehbar beschrieben.  

Frage (15.07.2022) 

Gemäss Projektbeschreibung Kapitel 6.1 wird ein 2-jährliches Monitoring, Stichproben durchgeführt. 

Dies ist bei den Vorhaben der ersten Monitoringperiode in der aktuellen Monitoringperiode fällig. Im 

Monitoringbericht (Vorzugsweise in Kapitel 4.4) ist keine Aussage über dieses 2-jährige Monitoring 

beschrieben. 

1) Bitte berichten Sie über das Monitoring bezüglich Nutzungstage, Anzahl Duscher, Duschdauer, 

Durchflussmenge und Anteil Warmwassererzeugung Erdgas und Heizöl. 

2) Die Programmteilnehmer sind verpflichtet, über relevante Änderungen (Warmwasseraufbereitung, 

Einstellungen Durchfluss, etc.) zu informieren. Gab es in der Monitoringperiode solche 

Informationen? Bitte berichten Sie im Monitoringbericht entsprechend. 

Antwort Gesuchsteller (20.07.2022) 

1) Es gab telefonische Kontakte mit den Programmteilnehmern bez. der Nutzungstage während der 

Covid-19-Pandemie für die Berechnung des COVID-Abschlagfaktors. Gleichzeitig wurden Fragen 

zum aktuellen Zustand der Anlage und der Zufriedenheit der Kunden gestellt. Es wurden keine 

relevanten Änderungen neben dem Covid-19 bedingten Parameter (Nutzungstage) festgestellt. 

2) Es gab keine Meldungen, siehe auch 1). Ergänzung im Monitoringbericht Kapitel 5.1: «Ebenfalls 

gab es keine Änderungen (telefonische Kontakte), bzw. wurden keine Änderungen bezüglich der 

bereits umgesetzten Projekte gemeldet.» 

Frage (16.08.2022) 

Das Ergebnis des 2-jährlichen Monitoring ist im Monitoringbericht nicht explizit beschrieben. Bitte 

berichten Sie über das 2-jährliche Monitoring ausführlicher bezüglich Stichprobe (welche Vorhaben) 

und Ergebnis (Nutzungstage, Anzahl Duscher, Duschdauer, Durchflussmenge und Anteil 

Warmwassererzeugung Erdgas und Heizöl). Bitte beschreiben Sie dies im  Monitoringbericht 

(Vorzugsweise in Kapitel 4.4). 

2) Die Antwort «Es gab keine Meldungen» ist OK. Bitte berichten Sie im Monitoringbericht 

entsprechend. 

Antwort Gesuchsteller (25.08.2022) 

1) Beschreibung Monitoring im Kapitel 4.4 ergänzt. 

2) Ok. Im August dieses Jahres wurde zusätzlich eine Email an alle Programmteilnehmer (der 1. 

Monitoringperiode) geschickt und eine Meldung erhalten (Beschreibung Monitoring im Kapitel 4.4 

ergänzt sowie Berechnung in Programmdatenbank angepasst). 

Fazit Verifizierer 

Im Monitoringbericht Kapitel 4.4 wird über das 2-jährige Monitoring entsprechend berichtet. Der 

Teilnehmer 3 (Bad Mellingen) hat die Warmwasseraufbereitung gewechselt auf Fernwärme mit Holz. 

Die Programmdatenbank wurde entsprechend angepasst. Seitens Programmteilnehmer wurden keine 

weiteren Änderungen gemeldet. OK 

CAR 5 geschlossen 
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CAR 6 Erledigt  x 

Ref. Nr. 

3.4.2 

Die Berechnungen der erzielten Emissionsverminderungen sind korrekt umgesetzt und 

entsprechen den Vorgaben der massgebenden Rahmenbedingungen (Mitteilung UV-

1315, verbindliche Standardmethoden der CO2-Verordnung). 

Frage (15.07.2022) 

Monitoringdoku [7] Arbeitsblatt «Berechnungen»: Die Formeln in den Zellen H11 bzw. I11 sollten sich 

auf die Zellen H8 bzw. I8 (mit Covid Abschlag) beziehen und nicht auf H4 bzw. I4 (ohne Covid 

Abschlag). 

Antwort Gesuchsteller (20.07.2022) 

Das ist korrekt, hat jedoch keine Relevanz bez. Einsparung. Einzig die Verfehlung des ex-ante Ziels 

ist in den beiden COVID-19-Jahren noch etwas deutlicher. Die Formeln wurden in der 

Programmdatenbank angepasst. 

Frage (16.08.2022) 

Die Antwort des Gesuchstellers ist korrekt. 

Bitte schicken Sie die korrigierte Programmdatenbank dem Auditor zur Verifizierung (siehe auch 

CAR1). 

Antwort Gesuchsteller (25.08.2022) 

Programmdatenbank korrigiert und zugesendet. 

Fazit Verifizierer 

Programmdatenbank Arbeitsblatt «Berechnungen» [7.1]: Die Formeln in den Zellen H11 bzw. I11 

beziehen sich nun auf die Zellen H8 bzw. I8 (mit Covid Abschlag). OK 

CAR 6 geschlossen 

 

FORWARD ACTION REQUEST (FAR), DIE IM VERIFIZIERTEN MONITORINGBERICHT 

BERÜCKSICHTIGT WERDEN MUSSTEN UND DEREN UMSETZUNG  

FAR 1 (M18) Erledigt  x 

Aufgrund der überschaubaren Anzahl von Vorhaben sollen in der nächsten Monitoringperiode alle 

neuen Vorhaben verifiziert werden (keine Stichprobe). Ein Vor-Ort-Besuch soll beim Vorhaben «Stadt 

Schlieren» durchgeführt werden. Sollte sich gemäss Verifizierer die Anzahl von neuen Vorhaben 

wesentlich erhöhen, kann eine stichprobenbasierte Verifizierung gemacht werden. 

Antwort Gesuchsteller  

Die Vorgaben werden entsprechend umgesetzt. 

Fazit Verifizierer 

Von den neuen Vorhaben (Programmteilnehmer 18 bis 27) wurden alle verifiziert (siehe CAR 1). 

Ein Vor-Ort-Besuch des Vorhabens «Stadt Schlieren, » wurde am 

17.08.2022 durchgeführt. 

FAR 1 (M18) kann geschlossen werden. Da die Anzahl der Vorhaben nach wie vor überschaubar ist, 

sollen auch im Folgejahr alle neuen Vorhaben verifiziert werden. Darum wird FAR 2 formuliert. 

 




